
 

 
Az.: 60-28/00 N 1 Münster, 16.11.2012 

 
 

Rundschreiben der LWL-Behindertenhilfe Westfalen Nr. 7/2012 
 
 
Stationäre Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 
Achten Kapitel des SGB XII 
hier: Anpassung des Pauschalbetrages für Unterkunft und Heizung 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zu berücksichtigenden pauschalierten Kosten für Unterkunft und Heizung stellen die 
durchschnittlichen angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines 
Einpersonenhaushaltes im Bereich Westfalen-Lippe dar. 
 
Rechtsgrundlage für die Feststellung dieses Durchschnittsbetrages ist § 42 Satz 1 Nr. 2 
SGB XII. 
 
Aufgrund des Ergebnisses einer Abfrage bei den Mitgliedskörperschaften des LWL wurden 
die Kosten für Unterkunft und Heizung bei den Leistungen der Grundsicherung nach dem 
SGB XII ab dem 01.01.2013 auf monatlich 338,00 € festgesetzt. 
 
Dieser Betrag wird ab dem 01.01.2013 auch bei der stationären Hilfe zur Überwindung 
besonderer sozialer Schwierigkeiten zugrunde gelegt. 
 
 
 
 
 

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) · 48133 Münster 
 

 
Adressen 
gemäß Verteiler 
 
 
 

 

 

 

Montag-Donnerstag 08:30-12:30 Uhr, 14:00-15:30 Uhr 
Freitag 08:30-12:30 Uhr 
 

Servicezeiten: 
 

 
 
Ansprechpartner: 
Thorsten Knollmann 
 
Tel.: 0251 591-6832 
Fax: 0251 591-6825 
E-Mail:thorsten.knollmann@lwl.org  

LWL-Behindertenhilfe Westfalen 

 
 

Warendorfer Straße 26 - 28 · 48133 Münster 
Telefon: 0251 591-01 · Internet: www.lwl.org 
Busse: ab Hbf Bussteig A, Linien 2 u. 10 bis Zumsandestraße 
LWL-Parkplätze: Friedensstraße u. Warendorfer Straße 
 

Konto der LWL-Finanzabteilung 
Sparkasse Münsterland-Ost, BLZ 400 501 50, Konto-Nr. 409 706 
IBAN: DE53 4005 0150 0000 4097 06 · BIC: WELADED1MST 
 



 

Eine entsprechende Bescheinigung, die zur Vorlage bei den Trägern der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende nach dem SGB II genutzt werden kann, ist diesem Rundschreiben 
beigefügt. 
 
Die LWL-Behindertenhilfe Westfalen wird den Anpassungsbetrag in den laufenden 
Einzelfällen - sofern sich bei dezentralen Plätzen keine abweichenden Kosten für 
Unterkunft und Heizung ergeben - dahingehend berücksichtigen, dass eine Neuermittlung 
der Höhe der von den Leistungsberechtigten (rückwirkend) ab dem 01.01.2013 selbst zu 
tragenden Kosten für den Lebensunterhalt vorgenommen und per Änderungsbescheid 
mitgeteilt wird. 
 
Das Rundschreiben der LWL-Behindertenhilfe Westfalen Nr. 12/2009 vom 02.12.2009 wird 
mit Ablauf des 31.12.2012 aufgehoben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Der Direktor des Landschaftsverbandes  
In Vertretung  
gez. 
 
Matthias Münning 
Landesrat 
 
 
 
 
 



 

 
 

X 1-1 Sozialämter der örtlichen Träger der Sozialhilfe in Westfalen-Lippe 
einschließlich Sozialämter kreisangehöriger Gemeinden (nachrichtlich) 

 1-2 Gesundheitsämter in Westfalen-Lippe 
 1-3 Jugendämter in Westfalen-Lippe 
 1-4 Kommunale Spitzenverbände (nachrichtlich) 
X 1-5 überörtliche Träger der Sozialhilfe (nachrichtlich) 
 1-6 Verbände der Krankenkassen 
 1-7 Deutsche Rentenversicherung Westfalen 
 1-8 Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
 1-9 Heimaufsicht 
 2-1/1-10/1 LWL-Kliniken 
 2-1/1-10/2 LWL-Wohnverbünde 
 2-1/1-20 LWL-Schul- und Internatsverwaltungen 
 2-1/2-10 Einrichtungen für Personen mit einer geistigen,  

körperlichen und seelischen Behinderung (Groß- und Komplexeinrichtungen) 
 2-1/2-13 Einrichtungen und Träger der Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
X 2-1/2-13/1 Einrichtungen der stationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/2 Einrichtungen der teilstationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/3 Arbeitsgelegenheiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/4 Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose 
 2-1/2-13/5 Einrichtungen der nachgehenden Hilfe nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
X 2-1/2-13/6 Träger der Einrichtungen der stationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/7 Träger der Einrichtungen der teilstationären Hilfe nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/8 Träger der Arbeitsgelegenheiten nach den §§ 67 - 69 SGB XII 
 2-1/2-13/9 Träger der Beratungsstellen für alleinstehende Wohnungslose 
 2-1/2-13/10 Träger der Einrichtungen der nachgehenden Hilfe nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-13/11 Anbieter des Ambulant Betreuten Wohnens nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-13/12 Träger des Ambulant Betreuten Wohnens nach den §§ 67 – 69 SGB XII 
 2-1/2-15/2 Werkstätten für behinderte Menschen und deren Träger 
 2-1/2-16 Wohnstätten für behinderte Menschen 
 2-1/2-17a Rehabilitationseinrichtungen in Westfalen-Lippe für psychisch kranke Menschen 
 2-1/2-17b Adaptionseinrichtungen in Westfalen-Lippe für suchtkranke Menschen 
 2-1/2-18 Sonstige Fachkrankenhäuser für Psychiatrie 
 2-1/2-19 Tagesstätten für psychisch behinderte Menschen 
 2-1/2-20 Einrichtungen der Kurzzeitpflege 
 2-1/2-21 Fachkliniken für Suchtkranke 
 2-1/2-23 Pflegeeinrichtungen ohne Verbandszugehörigkeit 
 2-1/2-25 Drogen- und Suchtberatungsstellen 
 2-1/2-26 Anbieter des Ambulant Betreuten Wohnens/ISB für behinderte Menschen 
X 3/1 Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege (nachrichtlich) 
X 3/2 MAIS NRW (Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW) 

(nachrichtlich) 
 3/3 Spitzenverbände der privatgewerblichen Träger von Einrichtungen 

(nachrichtlich) 
X 3/6 Abteilungen der Hauptverwaltung des LWL (nachrichtlich) 
 3/7 Justizvollzugsanstalten in Westfalen-Lippe 


